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rechtigkeit im der Enzuklikee0zinle GE
UNNO,..

Von Dr oSse Grosam.
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Finleitung.
Im ersten Artiıkel ber diesen Gegenstand ist eine

CUue Auffassung des Begriffes vorgeschlagen un der
Nachweis versucht worden, daß mıiıt der
Auiffassung einer beirledigenden Erklärung ler ]1e-
Nner Stellen der KQua kommen könne, die
qusdrücklich genannt wIird. Ja, das Bestreben ging
dahın, zeıgen, daß INnan ur mıt dieser neuen Aut{ias-
Sun allen Auslegungsschwierigkeiıten der FKQua den
betreiftenden Stellen entgehen ann. VO  — VOLINL-
herein wahrscheinlich, daß die arlegung nıcht im strık-
ten Sinne des es einen Nachweis erbringen könne,
die Nneue Auffassung stelle jenen Begrıiff dar, den die
NeEUeETEN päpstliichen mıt der verbinden. Denn

wird nırgends eine eigentliche Begriffserklärung und
eın Fainbau der in die überlieferte Lehre VoNn der

gegeben. Es ist allerdings sehr auffallend, daß dıe
ber den Kommunismus Dıvını Redemptorıis

1937, Seite 92) aqusdrücklich sagtl: Soclıalalıis iustitiae est,
1d INNe ab singulis exigere, quod ad COININUNE bonum
necessarıum sıt Das sıeht einer Wesenserklärung der

sehr äahnlich und kann unter Berücksichtigung des
Zusammenhanges dıeser Steile als eine offizielle Be-
STAl ungs der gegebenen Begriffsbestimmung VeI-
stan werden. Solange ber nıcht och eine deut-

übereinstimmendelichere, mıt der gegebenen Erkläru
Kundgebung erfolgt, wird nıicht mıiıt der allgemeınen
Annahme der Auffassung gerechnet werden kön-
NECN, falls nicht geze1igt wird, WI1e der eue Begrıff sich
In die bisherige traditionelle Lehre VOIl der el  u
und welche Folgerungen sıch bel Annahme dessel-
ben eben Die eue Auffassun unter Berücksichtt-KaGUNG Ergebnisse der esellSC stehre In die hiıSs-

Lehre DON der einzubauen un das Verhältnıis
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der zu den übérlieférten Arten der darzulegen, E  n  E  F
ıst darum Aufgabe des H Teıles dieser Abhandlung. Da-
durch wird uch erst eine Stellungnahme der einschlä-
gıgen Fachwissenschait ZUr Auffassung, sSe1 S1€e 19888

zustimmend der ablehnend, herbeigeführt werden kön-
Nen. Auf{f jeden all] wird dıe wahrscheinlich einsetzende
Krörterung D: zlaren Erfiassung des W esens der be1i-
ıragen und Nutzen tıften, mag das Ergebnis annn Sder ausfallen.

Unerwarteterweise hat dıe eue Auffassung ıne E
Stüutze erhalten ıIn einem Artıkel, den (Gemmel ıIn der
Scholastık 1937, eft 2 Seıte HJ4 hıs 2928 veröffentlicht
hat Er ıst dort der Gerechtigkeitslehre bel Ihomas
nachgegangen und hat dabel untier anderem (auf
Seıte 217) qui ıne justitia legalıs essentialis qaufmerksam
gemacht, die „InN den vollkommenen WI1e 1n allen anderen
(1emeinschaftten dem Gemeinwohl vieler Menschen zu
dienen“ hat Thomas bezeichne diese 98,

im Anschluß Aristoteles qls die höchste Art
der Gerechtigkeit und vergleiche sS1e miıt der Pracht des
orgen- und Abendsternes Ihr W esen werde durch den
Ausdruck Gemeinwohlgerechtigkeıit treifender wiederge-
geben qals durch das Wort gesetzliche (justitla legalıs).
S1e erstrecke sich ach Ihomas qau{i alle Gemeinschaiften
und sSe1l VOL allem uch justitia legalıs naturalis. ach
Seite 219 gehe diese unmiıttelbar „AaCiu ehcıto“ aui das
Gemeinwohl und sel daher justıtia legalıs essentialıs
nenNnnen. Wenn INa  e ihr uch die Au{fgabe zuschreıbe, alle
anderen sıttlichen Tugenden auf das Gemeinwohl hınzu-
lenken, musse Ina  s sS1e justıtia legalıs generalıs (im Siıinne
VO  — SCHECTANS, Causans) NENNEN, weıl „den aCIius ıimpera-
{Us der anderen ugenden erzeugend” (2 98, A

6, und 60, . ad 2).*)
Was ler VO  a dieser justitıa Jegalıs essentialis gesagt

wird, entspricht Sanz  x der Stellung, welche die FQua
der anwelıst. Wird ja doch 1ın {l. 126 als Reiorm-

der Kirche angegeben: a  1e Gesellschait in
und sozlaler Liebe erneuern.“ ach K dieser

„mMUussen alle staatlıchen und gesellschaftlıchen Ein-
riıchtungen Sanz und Sar VO dieser Gerechtigkeit durch-
waltet sein‘”,  .. „eıne Rechts- und Gesellschaftsordnung
herbeigeführt werden, die der Wirtschaft Sanz un Sar
das Gepräge glbt“ Durch die sollen uch die Verl_-
schiedenen Völker angesichts ıhrer starken gegenseıltigen

e Gemmel halt sonst a der üblichen Dreiteilung der fest
1/*
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loSS1t Zzu einem Aa  TE K CD A  A  Sozialorganismus Rn  AAA A RET  zusammengescherden und uch die Volkswirtschaft soll dadurch wieder

Nun ist ber diesei1hr regulatives Prinzip erhalten.ustitia legalıs essentialis des Aquinaten DVO  > der hıer
vorgeschlagenen AuAasSUNg der aum ırgendwieverschieden.?)

il Gerechtigkeit iIm allgemeinen.
Die / ugend der hat Ps mıt der Ordnung des (T7e-

sellschaftlslebens iun Im Zusammenleben mıt andern
mussen vor allem dıe persönlichen Rechte des Einzelnen
anerkannt werden. Es muß dem Eiınzelnen en Freıiheits-
bereich gesichert se1in, den uch die übrigen (1emein-
schaftsglieder achten verpflichtet SInd. hne rund-
sätzlıche Anerkennung der Persönlichkeitsrechte ist ein
geordnetes Gemeinschaftsleben undenkbar, herrscht
SONS 1m Verkehr der Menschen untereinander das Faust-
reC. der Starke Ver ewaltı den Schwächeren und
namentlich im staatlic 1 C das sich doch überall
Von selbst entwickelt, WO Menschen zusammenleben, g1ibt

DUr mehr Tyrannei, ıllkür un Gewaltherrschaft
Stelle des Rechtes. An der grundsätzlichen Anerken-

nung der Persönlichkeitsrechte hat uch die eCue Zeit
seıt der Aufklärun sperlode nıicht tehlen lassen. Der
KEinfluß dieser Rec te iür das Gemeinschaftsleben ist

übertrieben worden. Die individualistische Aut-
Iassung Von der (Gesellschaft hat esagtl: Nur die Krel-
heıitsrechte des Einzelnen SInd für Gemeinwohl maßl-

ebend; WEeNN NUr diesen der notwendige staatlıche
chutz gewährt würde, werde von selbst die beste ÖOrd-

Nung 1m ((emeinschaftsleben herauskommen. Der Indi-
vidualismus ist weıt CSANSCN, daß die
Realıtät der Gesellschaft geleugnet hat und das
Gemeinschaftsleben eINZIS durch Irele Vertr£ der

uch dieGesellschaftsglieder regeln lassen wollte
Souveränitätsrechte der Staatsgewalt se]len NUr durch
Ireie Übertragung der Persönlichkeitsrechte der Bürgeran die Beauftragten des Volkes erklären.

Ich bın ber nıcht durci'1 den Artıkel des Gemmel in der„Schofastii;“ (auf diesen bin ich TSt vor wenıgen Wochen UrCc. den
Verfasser qufmerksam gemacht worden), sondern durch das Studium.
der ERn und EQua auf diese Auffassung gebracht worden un freue
mich, ersehen, daß schon der heihge 'Thomas das Gemeinschafts-
leben als olches uUurc ıne Art Vo Gerechtigkeit beherrscht eın läßt,
das sıch VOo der hiıer vertretenen Auffassung kaum erkennbar unter-
scheıidet



Dem e! enüber hat VOo  - her die chrıs he So
hilosophie mit Entschiedenheit die ELE  -  Realität der JULLALT  Gesell-

schait un den organischen Charakter derselben betont
und elehrt, daß nıcht bloß der Einzelne, sondern auch
ede Recht bestehende Gemeinschaft gewisse natur-
egebene Rechte hat, dıie für Bestand ıuınd ırksam:-

keıt derselben unerläßlich sind. Da der Mensch als enNs
soclale ZUr Krlangung der ıhm zustehenden Vervollkomm:-
DU  —_ die Mithilfe verschiedener natürlicher Gemein-
schaften braucht, ist Schöpferwille, daß sich uch
1n diese Gesellschait einordne un daß uch die Ge-
meinschaften iıhm gegenüber ihre Aufgaben erfüllen.

Als solche natürlıche Gemeinschaften erkannte die
christliiche Sozilalphilosophie VO  — jeher die eheliche
un: dıe FamiliengemeinschafT, durch die die Fortpflan-
ZUNS des Menschengeschlechtes un die Vorsorge für die
Befriedigung der wichtigsten Lebensbedürin1SSC siıcher-
gestellt werden soll;: in weiıterer Entwicklung dıe eNgeTE
und weıtere Blutsgemeinschaft ıIn amım, Volk un
Rasse; im Zusammenhang damıt dıie nachbarliche Ver-
bundenheıt, AUusSs der dıie Gemeinschaft der Gemeinde, der
Heimat, des (zaues, des Vaterlandes hervorwächst. Weıter

unteriıbt sich eine notwendige Vergesellschaitun
den Menschen aus der Zusammenarbeıt 1in der nterhal-
tungsfürsorge, dıie Wirtschaftsgemeinschaft, die 1n der
Betriebs-, BerulISs-, Volkswirtschaftsgemeinschaft in Er-
scheimung und irksamkeit trıtt AÄAus der Notwendigkeit,
unter den verschiedenen Individuen und Gemeinschaiten
Ordnun un Friede herzuhalten un für das Al emeın-
ohl T Staatsbürger SOTSECN, ergl sich alles-

assende Ordnungsgewalt dıe Lebensgemeinschaft des
Staates Die "Tatsache der Hinordnun der gesamten
Menschheıt qutf ihren etzten un obersten Zweck un
gew1sse gemeinsame Rechte un Pflichten als Folgerung
daraus, lassen selbst die Menschheıit als eine wahre
Gemeinschaft erscheinen, Was die christliche Gesell-
schaftslehre uch immer anerkannt hat Weıiter hat ott
zZuruder mıt Naturnotwendigkeit bestehenden
Gemeinschaften den Menschen das Recht egeben, auch
treiwillig un ach /reier Wahl innerhalb der sittlichen
Ordnung verschiedene Vereinigu gründen, ZUTE Er-Nginzelne benötigt unreichung Vo  D Gütern, die der
weni1gstens sehr gul brauchen, aber sich selbst allein fnıcht beschaffen kann. Schließlich hat ott den Men-
schen die Erreichung des EWl Heiles nıicht als

erbindung mıt -eine ın Isolierung, sondern NUur 1ın
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deren zZzu erreichende Aufgabe estellt, un unter den
Menschen und Tür S1e die Gemeinschaft der Kırche muıt
übernatürhlhichen Vollmachten un Rechten ausgestatteli,
die nach Art sonstiger Gemeinschaiftsrechte un Pflichten

betätigen sSind (wenn uch AUS ihrem übernatür-
lichen harakter gewI1sse Verschiedenheıiten und Ab-
weichungen gegenüber sonstigen Gemeinschaiten sich
ergeben).*)

So ist Iso der einzelne Mensch durch Schöpferwillen
als sozlales W esen in eın reichverzweigtes (1eEmein-
schaftsleben eingehettet, die verschiedenen Gesellschai{i-
ten bestehen neben- und ineinander, greıfen In verschle-
dener Weise ineinander über, besteht eıne mehrfache
(  ber- und Unterordnung sowohl TÜr die Kinzelnen WI1e€e
für die Gemeinschaiten. Gott, der eın Gott der Ordnung
ist un das menschliche Zusammenleben nicht als einen
Gewaltkampf derEinzelnen untier- und eneinander, SO1Il-
ern als eın organisches zıelstrebiges usammenwirken
aller Einzelnen un aller Gemeinschaften haben will, VeT-
lan darum uch VOo allen JTrägern der Menschennatur
die Einhaltung eines mıt der bloßen Vernunft erkennbaren
und alle verpflichtenden Naturrechites, das die Verhält-
NISSe der Einzelnen und ((Gemeinschaften ordnen hat
Dieses Naturrecht jener eil des natürlichen Sitten-
geselzes, der Ordnung in das (1emeinschafitsieben rin-
SCN berufen 1st) ist ZW ar nıcht ın allen FKEinzelheiten
bestimmt (es bedarf ZUT Ergänzung und wirksamen
Durchführung der öffentlichen Gewalt), aber ist wirk-
lıches CC das nıcht erst VOmM Gesetlzgeber auSgeSprO-
hen werden muhß, als Rechtsnorm Geltung er-
lengen un ist hinreichend, die Grundlinien des
menschlichen Zusammenlebens bestimmen, daß
1INe gute Ordnung mMöglıch WIrd. He menschlichen (1e-
walten, die irgend etwas verbindlich _ vorzuschreiben
aben, bekommen 1ın etzter ILinie 1Ur VOoO  _ diesem Natur-
recht die entsprechende un notwendige Bevollmächti-
SuUuns. Das Naturrecht umschreibt ber uch die Rechte
der Individuen un der verschiedenen (Gemeinschaften
unter den Menschen S daß die öffentlichen rdnungsS-
gewalten diese Normen gebunden sind un 1LUFr
weıt davon abweichen dürien, als S1e qauf Grund ihres
Gemeinschaftszieles eine Berechtigung ZUr Erweiterung
der Beschränkung dieser Rechte nachweisen können.

%) Näaheres über diese verschiedenen Gemeinschaften findet
Meßner, Sozlale rage, 111., Abschnitt. sigh ın
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Grosam, Die .so Gerechtigkeit nach Quadragesimo anno.-  S Grosa{m,_l)y_ie;—esyb (%ésgchfig#g!it nach Quaéfägesimq anno.  2{;3  Die Rechté nun, welche das Naturrecht üerleiht‚ .éind  teils individuelle, teils sgziale Rechte.  HI, Individuelle Rechte.  Individuelle Rechte sind solche, welche der einzelnen  (physischen oder moralischen) Persönlichkeit deshalb  zukommen, weil sie zur Erreichung ihrer Aufgabe einen  Freiheitsbereich haben muß, der von allen Menschen  und allen Gemeinschaften anzuerkennen ist. Solche Gü-  ter und Rechte stehen den einzelnen im strikten Sinne  des Wortes ausschließlich als die ihrigen zu, weil  Freiheit und Unabhängigkeit hinsichtlich des Endzieles  den ungehinderten Gebrauch dieser. Güter und Rechte  notwendig fordern. Auch moralischen Personen oder  Gemeinschaften kommen als Rechtsträgern individuelle  Güter und Rechte zu, die sie im strikten Sinne des‘ Wor-  tes und ausschließlich als die ihrigen, als zur Erreichung  ihres Zieles notwendigen Güter brauchen und die von  allen anderen, Einzelpersonen und Gemeinschaften, al  die ihrigen anerkannt werden müssen.  .  E  IR und SR sind also in der neuen  Auffassu  nicht gleichbedeutend mit Rechten von Individuen un  Rechten von Gemeinschaften. Sowohl Individuen wie  Gemeinschaften haben individuelle, beide aber auch so-  ziale Rechte.  Die Voraussetzung für alle IR ist das  Recht  der Persönlichkeit.  Die Tatsache, daß jemand  Träger der Menschennatur ist, gibt ihm ein Anrecht auf  daß eine Gemeinschaft einem sittlich erlaubten Zwecke  IR (die ein Tier niemals haben kann). Die Tatsache,  zustrebt, und nicht aus Gründen des öffentlichen Wohles  verboten. ist,  bt ihr vom Naturrecht her das Recht  einer moralis:  z  €  n Persönlichkeit (vergleiche dazu ERn  n. 37, 38, 42), und damit einen Anspruch auf  indi-  viduelle Rechte.  Das hat die christliche Sozialphilo-  sophie hinsichtlich aller zu Recht bestehenden Gemein-  schaften auch immer anerkannt.  Die Verletzung und  Beraubung solcher individueller Güter und Rechte stellt  eine grobe Störung der rechten Ordnung dar und diese  bleibt so lange gestört, solange die Verletzung oder Be-  raubung andauert. Die rechte Ordnung kann nur durch  Wiedergutmachung oder Restitution der IR hergestellt  werden, wenn und soweit diese überhaupt möglich ist.  Alle diese IR sind nun Gegenstand einer Gerech-  tigkeitsart, die wir mit Recht IG nennen dürfen; denn  sie hat ihre Begründung, ihren Rechtstitel Vin den Per-263
Die Rechte nun, welche das Naturrecht üerleiht‚ sind

teils indıviduelle, teıls sgziale Rechte,
11 Individuelle Rechte

Indıviduelle Rechte sınd solche, welche der einzelnen
(physıschen der moralıschen) Persönlichkeit deshalb
zukommen, weıl SIe ZUFr Erreichung iıhrer Aufgabe einen
Freıiheitsbereic. haben munß, der DO  x en Menschen
und allen Gemeinschaften anzuerkennen ist Solche (JÜü-
ter un Rechte stehen den einzelnen 1m strikten Siıinne
des Wortes ausschlıießlich als die ihrıgen L weil
Freiheit un Unabhängigkeit hinsichtlich des Endzieles
den ungehinderten Gebrauch dieser Güter un Rechte
notwendig ordern. uch moralıschen Personen der
(emeıinschaften kommen als Rechitsträgern ındıvıduelle
(rüter un Rechte die S1e 1Im strikten Sinne des_„ Wor-
tes un ausschließlich als die ihrıgen, als ZUr Erreichung
iıhres Zieles notwendigen (‚üter brauchen und die von
len anderen, KEinzelpersonen und Gemeinschaften, al
die ihrigen anerkannt werden mussen.

un sınd Iso in der Auffassu
nıcht gleichbedeutend mıt Rechten DO  F Indıviduen
Rechten DO  > Gemeinschaften. Sowohl Individuen w1e
Gemeinschaften haben indıviduelle, beide ber uch
ziale Rechte. Die Voraussetzung für alle ıst das
ecC der Persönlichkeit Die Tatsache, daß jemand
I’räger der Menschennatur ist, gibt m eın Anrecht auf

daß ıne Gemeinschalit einem sıttlich erlaubten Zwecke(die eın Tier nıemals haben kann) Die Tatsache,
zustrebt, und nıicht aus Gründen des öffentlichen Wohles
verboten ist, bt ihr vVo Naturrecht her das Recht
einer moralısA Persönlichkeit vergleiche azu Rn
N. 37 38, 42), und damıit einen Anspruch quf ındi-
viduelle Rechte. Das hat die christliche Sozlalphilo-
sophie insichtlich aller echt bestehenden (Gemein-
schafiften auch immer anerkannt. Die Verletzung und
Beraubung olcher individueller (rüter und Rechte stellt
eine grobe STIOÖTUNGg der rechten Ordnung dar un diese
bleibt Jange gestört, solange die Verletzung der Be-
raubung andauert. Die rechte Ordnung aJ’nn Aur UrC.
Wiedergutmachung der Restitution der hergeste:
werden, Wenn nd soweıt diese überhaupt möglıch ıst

lle diese sınd Nı  e Gegenstand einer (rerech-
tıgkeitsart, dıie WLr mıt ec NeNnNnen dürfen; enn
S1e hat ihre Begründung, ihren Rechtstitel In den Per-



hkeitsrechten physischen der oralischenérsdnen.
können Iso Einzelnen der einer Gemeinschaft

ustehen a) Auf (GGrund des Naturrechtes, weil solche
ter der Rechte benötigt werden, daß hne sS1e
etätigung 1m Sinne des End- der (1egmeinschaftszieles

nicht möglich ware SO haben physıische Personen das
Recht qauf as Leben, quf die Unversehrtheit der Glieder,

uf den Gebrauch der Freiheit, qauf hre und guten
ul, qauf außere Glücksgüter; moralısche Personen das

Recht au{f ihren Bestand (was (Gesellschaften mıt ANeTI-
aubten Zielen nıcht zusteht), das ec auf Betätigung

Sinne des Gemeinschaftszieles, das Recht auf utenRuf, das Recht aufi außere Glücksgüter, soweıit solche
1e Voraussetzung für ine zielgemäßhe Betäti NS S1ind.

Auf Grund DO  s Verträgen werden eben{i Is indivi-
duelle Rechte der verloren. Denn das Recht
qaui SC erlaubter Verträge ist eın Persönlichkeits-
reC und ım Vertrag findet wesentlich eine Rechtsüber-
Lragung, somıiıt eın Zuwachs der eine Verminderung
VOo  — Rechten physischer der moralischer Persönlich-
keiten sta uch das positive ec aJ[nn physischenun moralısc Personen un aberkennen. Es
sel Ur erinnert Ersitzungs- und Verjährungsrechte,das staatliıche Gesetz, welches den redlichen Besıtzer
VON Gütern, die bei einem diesem Geschäfte befugtenGewerbsmann gekauft hat, VO  — der Verpflichtung der
Heraus abe solcher Güter uch ann befreit, wenn S1IE
vom igentümer verlangt wird. Man wird olchen
Rechten den Charakter VoO  — zuerkennen mUussen, weıl

S1€e VON einer vollkommenen (Gresellschaft den physischenoder moralischen Personen verliehen worden sind,
insoferne siıe Persönlichkeitsrechte haben

sınd nıcht die Rechte DO  - Einzelpersonen,den Gemeinschaftsgütern einer Gesellschaft ach Maß-
abe der inneren Lebensordnung derselben AnteılDaben. Das sind wohl KRechte DON Einzelpersonen, abers]ıe kommen ihnen nıcht insofern Sie Individuen,

sondern Insofern sie Gemeinschaftsglieder Sınd. Solche
echte erwachsen Aaus der Notwendigkeit, das (1emein-

schaftsleben als solches ordnen. Es ist Nu  - freilich
riıcht! da die Ordnung des Gemeinschaftslebensschließlic uch der Zweck aller ıst Das Gemein-
schaftsleben kann ja nıcht gedeihen, wenn nicht einmal
die Persénlichkeitérechte der zugehörigen physischen



oder mo alischen Personen geachtet sind Es Iis abe
eın Unterschied, ob eın Recht in der Persönlichkei
Gemeinschaftsgliedes der In der Zugehörigkeit
(jemeinschaft un ım Allgemeinwohl derselben seine
egründun findet. uch hinsichtlich der Wiedergut-
machungsp lıcht bel diesen Rechten ist eın Unterschied,
da diese DUr bel Verletzung der 1  5 nıcht ber der Seintrıtt.

Sozlale Rechte.
Die OÖrdnung des Zusammenlebens verlangt aber

nicht bloß Anerkennung VOI ] sondern uch VO  ©

Die Gesellschaft omm dadurch zustande, daß
mehrere Einzelpersonen siıch Z Erreichung eines
meinsamen Zieles zusammenschlıeßen, das sS1e allein
nıcht der nıcht im gewünschten Maßle erreichen
vermögen. EKs kommt Iso be1ı jeder Gesellschait eın
Gemeinschaftszweck 1ın Betracht, dessen angun
die Gemeinschaft gegründet ist der besteht. Aus der
Verschiedenheit des Gemeinschaftszieles ergibt sıch uch
die Unterscheidung der verschiedenen Gesellschaften
und Art un Umfang ıhrer Befugnisse. Jede (1emeın-
schaft ist dazu da, gewisse Gemeinschaftsgüter VeIr-
muitteln. Die Gemeinschaft selber der ıhre befugten
Vertreter haben die Pflicht, vorZzZusorgen der mitzu-
wirken, daß Gemeinschaftsgüter im entsprechenden
Ausmaß vorhanden sind und den Einzelnen nach Maß-
gabe der inneren Lebensordnung der Gemeinschaft
zugänglıch gemacht werden. ber uch die Gemein-
schaftsglieder haben als Teıle des (1anzen die Pflıcht,
Tür estand und Erhaltung der Gesellschait das Ihrige
beizutragen un jene Leistungen vollbringen, welche
der Bestand un: das (1edeihen der Gesellschait erIior-
ern. Dadurch, daß jede Gemeinschatit 1ın entsprechender
Weise Tür Erreichun des Gemeinschaftszweckes SOL
erwaächst das Gemeimwohl aller esellschaftsglieder.
Da jeder Kinzelne 1ın verschiedene Gemeinschaften eın-
geordnet ıst und jede dieser Gemeinschalften wieder sıch
In höhere und übergeordnete einzufügen hat, entsteht
eiINn reich verzweiıgtes un vielfach gegliedertes (Gjemein-
schaftsleben, das dem Einzelnen Güter der verschieden-
sten vermittelt. Die Gesamtheit all dieser (Gjemenn-
schaften bildet die Gesamtgesellschaft.

Soweit sıch die Hinordnung das (iemeınn-
IVDO aller einzelnen G(Glieder handelt, Fallen die Gesell-
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schaft und der Staat zu3ammen. Denn uch der Staat
nat die Fürsorge ür das Allgemeinwohl. Er hat sıch
ber nıcht unmiıttelbar mıt der Beschaifung der verschle-
denen rten VoNn Gemeinschaftsgütern befassen; das
ist Aufgabe der verschiedenen Gliedgemeinschaiften
innerhalb der staatlıchen Gemeinschaf{it. Die Staatsgewalt
hat als eigentliche Aufgabe, Iür Aufrechterhaltung der
öffentlichen uhe un Ordnung SOTgCN und jene
Verhältnisse un Bedingungen schaiffen, die
Eınzelnen un die verschiedenen Gliedgemeinschaften
ın der richtigen W eıse sich betätigen können un
das Allgemeinwohl aller Staatsbürger ermöglıicht un
tatsächlich innerhal der entsprechenden Grenzen uch
erreicht wird. Dazu braucht eine Abgrenzung der
Rechte, Vollmachten un Pflichten aller dıeser
Gemeinschaft Beteiligten, sowohl der Staatsgewalt selber,
wW1e uch der Einzelnen und der Gliedgemeinschaiten.
Es ist wıederum das Naturrechlt, das die Grundzüge
dieser Rechte, Vollmachten und Pflichten estlegt. Der
Mensch kann hne göttliche Offenbarung mıt der bloßen
Vernunit das erkennen, Was ZUTL richtigen Ordnung der
Gliedgemeinschaiten un ZUr Frreichung des Allgemein-
wohles aller gefordert wird. Da das Gesellschaftsleben
nfolge der sozlalen Veranlagung des Menschen eine
Naturnotwendigkeit darstellt, ist Beobachtung der
geziemenden Ordnung uch Schöpferwille un sıttliche
Pflicht für die FKinzelnen und alle Gemeinschafi{ts-
leben Beteiligten un dafür Verantwortlichen.

Das Naturrecht legt Nnu sicherlich nıcht alle KEın-
zelheıten im Gemeinschaftsleben Iest, daß
damıt eine SENAUE Umschreibung un Abgrenzung bıs
1Ns Kleinste egeben wäre, ber doch hinreichend,
daß die Grundlinien des Gemeinschaftslebens feststehen.
Die Umschreibung aller Einzelheiten ıst Sache
der öffentlichen (,ewalten unter den Menschen, 1Iso der
verschledenen Träger der Staats ewalt In den einzelnen
Staaten und der Vertreter der ırche innerhalb dieser
übernatürlichen Gemeinschaft. Die Jräger der öÖffent-
Llichen Gewalten dürien dabe1 ber nNn1ıC willkürlich
vorgehen, sondern sind bel ihrer Gesetzgebung die
Forderungen des Naturrechtes (die Kırche uch Ans
göttliche Recht) gebunden un haben dieselben
erkennen, SsSoWeıt S1e nıcht selbst aus Gründen des All-
gemeinwohls eine Abweichung VO  a den natürlichenRechten der Gemeinschaften un der Einzelnen als
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notwendig erweisen können. Die staatliche Gewalt hat
ja selbst ihre Rechte und Vollmachten uch U  b auf
(Grund des Naturrechtes (die Kirche auf Grund göttlichen
Rechtes), aus dem Gemeinschaftszweck, der ihnen VOTI-

gegeben ist. S1e mussen Iso uch dieses höhere echt
berücksichtigen.

Ile sozlalen Rechte erwachsen Iso aus der Not-
wendigkeıt, eine Ordnung ıIn das Gemeinschaftsleben
als olches hineinzubringen. Als nächster Rechtstitel ist
dıie Erreichung des Gemeinwohls der in Frage kom-
menden Gemeinschait, als entfernterer die Sozialnatur
des Menschen anzusehen, da dieser mıt Naturnotwendig-
keıt ans (1emeinschafitsleben gebunden ist und LUr autf
diesem Wege die ıihm zustehenden Vollkommenheiten
erreichen kann.

Die (Vollmachten un Pflichten) beziehen sıch
Jedealso a) Auf die Natur des Gemeinschaftszteles.

Gesellschaft ist dazu da, Gemeinschaftsgüter estimmter
d vermitteln und alle ıhre Glieder un!‘ alle Aus-

wärtigen SIN  d verpflichtet, den Bestand dieser Gesell-
schafit (falls mıt den Sittengesetzen un dem (1emeın-
wohl 1m Kinklang ist) anzuerkennen, die (1emeinschalits-
lieder uch azll, sıch ihrer inneren Lebensordnung
(die sich us der Natur des Zieles ergibt und ZUr

Erreichung desselben notwendig ist), anzupasscCh. Zum
Beispiel Staat un Kirche un alle Einzelpersonen haben
den Bestand einer rechtmäßigen Naturehe und ihre
wesentlichen Kigenschafiten, Einheıit, Unauflöslichkeıit,
Legitimität der daraus entspringenden Kıinder, AaNZUeEeTI-
kennen. Auf Leistungen der einzelnen Gesellschafts-
lieder, se]jen das NnUu physische der moralische Per-
n  9 die ZU Gemeinwohl der In Frage kommenden
übergeordneten (emeinschafit das Gebührende be1izu-
ıragen haben Keine Gesellschaft könnte hne solche
Mitwirkung bestehen un die Gemeinschafit, EZW. ihre
Vertreter haben darum das S  9 solche Leistu
ordern‘ und die Einzelnen un Gliedgemeinsc en
haben die sozlale Pflicht, diese Leistungen vollbrıngen.
Beispiel: Das Steuerrecht des Staates C) Auf Leistungen
der (G(Gemeinschaft gegenüber den ıh eingeordneten
Einzelpersonen der Gliedgemeinschaften; das sind
sozlale Pflichten der (Gemeinschaft der iıhrer Bevoll-
mächtigten. Den Gemeinschaftsgliedern steht das Z
die Vermittlung der Gemeinschaftsgüter Vo (Janzen
der seinen Vertretern Z fordern. uch ach
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ın wird DUr annn sıiıch halten, WEeNnN das uch
ausreichendem Maße geschieht. Auf TUn des
Gemeinschaftszweckes können ULE die öffentlichen
((ewalten aa un Kırche zuerkennen der eInN-
schränken, soweıt das Gemeinwohl das ordert. s
erkennung der Kxemption eine Ordensgemeinschaft.

; Die WI1Ie S1e ]ler varctanden werden, sSınd sıcher-
iıch Rechte Im wahren un nıcht ım übertragenen SINN,
wWw1e€e {wa uch bel Forderungen der Billigkeit der den
en anderer sıttlichen Tu enden, D Mäßigung,
Starkmut oft VO Rec der Unrecht eredet
wird. Die ERn un EQua betonen Immer wieder den
wahren Rechtscharakter dieser Rechte Ich verwelse
qauf ERn un 1: ler ist die ede VO  e der vater-
ichen Gewalt un dem KErziehungsrechte der Eltern iIm
angegebenen INNn. Es el dann „Wenn Iso der
Sozlalismus diese vorsorgende Rolle der Eltern AaUuS-
schalten un! S1e den Staat übertragen will, verletzt

die natürliche Gerechtigkeit un löst auf, WAas die
Familie zusammenhält. Was, abgesehen VOo  — dieser Un C-

rcchtigkeit, al ememer Unordnung entstehen WwWUur C:
ıst Nur klar.“ einer Ungerechtigkeit könnte nicht
die ede sein, Wenn die elterlichen Rechte nicht Rechte

eigentlichen Sinne darstellen würden.
In der KQua 57 ff. wird ıne dem Allgemeinwohl

(vergl 167 97) entsprechende Verteilung des In der gesell-
schaftlichen Wirtschait gemeınsam erarbeiteten Ertrages
verlan © EKs handelt sıch Iso sicher eine ForderungE  Ü der Der Abschnitt ra die Auifschriüft: Leitregel
tür die Bemessung der beiderseitigen Anteile ... I1l.
„Es soll Iso jedem sSein Anteil zukommen.“ Ks handelt
sıch Iso sicherlich u Rechtsforderungen. Es werden
daher uch die Ansprüche des Kapitals un der Arbeiter
auf den SaNZeEN Wirtschaftsertrag ın 1}. und als
‚wıderrechtliche Ansprüche des Kapitals un der AT-

beiter, in]ustae vindicationes capıtalis et operae” be-
zeichnet.

biıs trä die Aufschrift: „Justum salarıum,
Lohngerechtigkeit.‘  6 handelt sıch bei Bestimmung der

gerechten Lohnhöhe nıcht u individuelle Rechte der



Arb_eit_e klichuch rOrUCIL  ausdrüc MN  MN  als Forderunge der
bezeichnet. In n. un handelt sich ebenfa
Forderungen der Denn WenNn die Lage des nte

nehmens he1l der. Lohnbestimmung mitentscheidend sein
soll, annn sich doch nıcht individuelle Rechte
der Arbeiter (im angegebenen Sınn) handeln. Und doc
ist bel Nichteinhaltung dieser Regeln VOo  a Rechtsver-
Jetzung die ede „Außerachtlassung des zugleich sozlalen
und individualen Charakters der menschlichen Arbeit
verunmöglıcht daher wWw1e ihre gerechte Wertung ihre
Abgeltung ZU Gleichwert.“” In wird VOoO  e jenen.
welche ein Unternehmen unter Druck setizen,
einen entsprechenden ohn nıcht zahlen kann, ag
„Gravis placulı reı sunt; i1usta enım mercede h1 prıvant
operarl10os.”

Das Prinzıp der Subsidarität stellt sicher
1ine Forderung der dar, die für die Gestaltung des
Gemeinschaftslebens 1ın allen Gemeinschaiten rund-

icht-legend ist. Und doch heißt in {I1l. VO  a der
einhaltung: „Nefas est, in]url1a est” das sind Ausdrücke,
die NUr von Rechtsverletzungen, niemals VO Ver-
letzungen hloßer Billigkeitsforderungen gebrauchtwürden.

Diese Lehre entspricht ach der erwähnten Ab-
andlung des Gemmel ın der Scholastik 1937, Heit Z
Seite 210 1} 14 auch der Lehre des eilıigen Thomas.
Er unterscheidet die Gerechtigkeit 1m echten un „wah-
ren  . innn VOIl der Gerechtigkeıit 1m „übertragenen”
Sinne, wWwI1ie solche uch bel den ugenden der Mäßigung
un Starkmut vorliegen. Er unterscheıidet uch weiterhın
das sımplicıter lustum, wıe be1i Sanz getrennten Rechts-
trägern egeben sel, Vo  m der Gerechtigkeıit, wW1€ s1e
zwischen Gemeinschait un! ‚Glied” bestehe. Er stellt
weıter iest (Seite 214 und 215), IThomas uch im
Kind-Vaterverhältnis „wahre‘“ Gerechtigkeıit, ber nicht
die eigentlichste finde (2 DL A ad 1) Er rechne
das Gattenrecht 1US uxor1um wW1e das Kind-Vater- un
Diener-Herrenver äaltnıs, Iso die verschiedenen Rechts
verhältnisse des eigenartıgen Familienrechtes ZU
1USs O0economıcum. Wenn Iso uch das justum sS1im icıter
(individuelles Recht) streng davon geschieden wird, S
ist ach Thomas ber doch als Jus oeconomicum
Recht ım wahren un eigentlichen, nıicht bloß im über-
tragenen Sinne.
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enn Noldin-Schmitt In seiner Suhma 4i colos.
moralıs, L, N. Z O5 uch unter Berufung auif Thomas

D7 (mit Ballerinı-Palmier1 und anderen
Moralisten) die Ratıo ıustitlae zwıschen Vater un Sohn
108088 dort gelten lassen wollen, beide als verschiedene
menschliche Persönlichkeiten In Frage kommen, nıcht
abher dort, das Vater-Kindverhältnis In Frage steht,

ist das richtig, WE INa  _ unter dem Begriff ı1ustitia
NUr die individuelle Gerechtigkeıit gelten 1äßt Diese
kommt allerdings eım Vater-Kindverhältnis als solchem
nıcht ın Frage, sondern NUr die Diese uch VO
Vater-Kindverhältnis ausschließen wollen, steht uch iIm
Widerspruch ERn un 11 Der scheinbare Wider-
spruch be1l Ihomas selbst, falls InNnan die justitia uch 1m
Vater-Kindverhältnis egeben sıeht, verschwiıindet solort,
WEeNnNn INa  } Thomas 104, beachtet. ach dieser
Stelle ist eın Widerspruch, daß zweıl spezielle -
genden sıch auf dasselbe objectum materlale beziehen.
Es wıird Beispiel des tapiferen Soldaten dargetan, daß

einerseıts qals Einfluß derdieselbe Handlungsweise
Tu en der Tapferkeıt, andererseıts der Tugend der
Gerechti keit (NB kann sich 1er uch 1Ur eine
Art der ugend der Gerechtigkeıt handeln, die mıt der

betrachten ist. Es ist derselbe Akt, ber SIN  d Z7wWeljustitla soclalis 1m angegebenen iInn identisch ist)
betrachtetverschiedene Ansichten, unter denen

werden annı; (1radeso ist ım Vater-Kindverhältnis:
Wenn das Kınd seine Pflicht gegenüber den Eiltern
erfüllt, uüubt die Tugend der Pıetät, entspricht aber

leich uch einer Rechtsiorderung der Dieser
Rechtsforderung annn ad aequalitatem Genüge geschehen,

gut gehorcht wird He Moralwerke umschreiben
daher uch ’ wI1e weıt das Forderungsrecht der
kiltern un die Kindespflicht geht Die Verpflichtung au>
der moralischen Tugend der Pietät dauert, sSoweıt Ehr-
urcht un Liebe In rage kommen, lebenslänglıch, hın-
sichtlıch der Gehorsamspilicht NUur Jange, solange das
Abhängigkeitsverhältnıs des Kindes von den Eiltern g-
geben ist.

Wenn INa mıit Thomas SENTL Qu
sol qals wesentlich für jede wahre Rechtspflicht
die TEN Bedingun ansıeht: a) daß sS1e auf einen
anderen geht; qa [3 S1e den Rechtsträger etwas gıbt,
Was als Debitum, als etwas ihm Zustehendes, als das
Seine iordern kann; C) daß der orderung ad aequali-



Danzer, He dnısche Festzeıten ersetzt durch ch_ristliche
entspröchen werden kann, treffen diese dreı

Bedingungen uch be1l den Rechtsverhältnissen der

Eıs handelt siıch a) eine Beziehung zwischen Ver-
schliedenen Supposita: Gänzlich geschiedenen, WE

eın aa einem anderen gegenüber Gutmachung
einer Rechtsverletzung einem eigenen Staatsbürger

£fordert; teilweise verschiedenen, wWenn eın Einzelner als
Teil eLwas VO Gesellschaftsganzen der umgekehrt
fordert. Es handelt sıch b) eiwas, Was der Rechts-
irager als das Seıine, als etwas ıhm Zustehendes verlangen
<ann: Der Staatsbürger fordert VOo  — der Staatsgewalt
Rechtsschutz, diese VO  - ihm Steuern Es ist freilich 1er
nıcht 1m gleichen Inn das Seine, WI1Ie be1 Forderungen
des individuellen Rechtes W enn nämlich der sozlalen
Rechtsforderung nıcht entsprochen wird, wird wohl dıe
Rechtsordnung verletzt und unrecht gelan, ber
erwächst keine Restitutionspflicht (wie hbe]l Forderun-
SCH des individuellen Rechtes der all wäre WE uch

andelt sichdas Forderungsrecht bestehen bleibt.
eine Leistung, der ad aequalitatem entsprochen

werden kann; ann soviel geleiste werden, als
mıt Recht gefordert wird (Es ist eım Rechtsverhältnis
des indivıduellen Rechtsverhältnisses eLtwas anderes: Hıer
erlischt das Forderungsrecht dieselbe Person, W
iıhm Genüge geschehen ıst, WwWenNnn Dn eine Verletzung
des Eigentumsrechtes gutgemacht ıst Es annn dasselbe
Fıgentumsrecht freilich uch gegenüber einem anderen
eltend gemacht werden, WEeN sich wiederum ıne
Gelegenheıit azu bietet. Bei den Forderungen der
kann eine gleichartıge Inicht dieselbe| Forderung uch
gegenüber demselben Suppositum erhoben werden, WEeN

abermals die Voraussetzungen dafür gegeben erschei-
nen.) Schluß folgt.)

-  > und durch
Von eda Danzer B) St Ottıilıen, Oberbayern.

Es ist schon Zu Evangelıum geworden, daß die
katholische Kırche be1ı ıhrer erührung miıt dem Heiden-
Lum, vorab dem altgermanischen, mıt roher Gewalt alles
auszurotten versuchte, Was bis dahın Gegenstand der
Verehrung Wa  b Gewiß, als Weltanschauung
nußte sıch das Christentum w1e jede andere Weltan-


